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Dritte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Musikschulzweckverbandes Kon.centus

Aufgrund § 152 Absatz 5 KV M-V wird nach Beschlussfassung durch die Zweckver-
bandsversammlung am 28.02.2012 und Abschluss des Anzeigeverfahrens beim Innen-
ministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern als zuständige Rechtsaufsichtsbe-
hörde die folgende

Dritte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Musikschulzweckverbandes 
Kon.centus erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

1.)  Im § 1 Absatz 1, Satz 1 wird der Name Landkreis „Mecklenburg-Strelitz“ durch 
„Mecklenburgische Seenplatte“ ersetzt. 
Es wird folgender Satz ergänzt: 
Kreisangehörige Gemeinden und große kreisangehörige Gemeinden mit Musik-
schulstandort können Zweckverbandsmitglieder werden.

2.) § 15 Absatz 2 entfällt.

3.)  § 15 Absatz 3 wird zu Absatz 2 und erhält folgende neue Fassung: 
 
Den Umlagebedarf für die Grundversorgung mit Musikschulangeboten im 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (MSP) trägt der Landkreis MSP.Die 
Umlage der übrigen Verbandsmitglieder wird ab 01.01.2012 auf der Grundlage 
der Inanspruchnahme von Leistungen des Zweckverbandes (Jahreswochenstun-
den) am Musikschulstandort  des jeweiligen Zweckverbandsmitgliedes, die über 

die Grundversorgung durch den Landkreis hinausgehen, ermittelt. Das jeweilige 
Zweckverbandsmitglied trägt für seine Schüler den Umlagebedarf für die über die 
Grundversorgung durch den Landkreis hinaus in Anspruch genommenen Jahres-
wochenstunden.  
Näheres regelt die Geschäftsordnung.

4.) § 15 Absatz 4 wird zu Absatz 3.

5.) „unbesetzt“

6.) § 19 Absatz 3 entfällt.
 

Artikel 2
Inkrafttreten

Die dritte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Musikschulzweckverbandes 
Kon.centus tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft.

Artikel 3
Veröffentlichung

Die Veröffentlichung erfolgt nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsver-
sammlung.

Neubrandenburg, 28.02.2012

Heiko Kärger      Dr. Paul Krüger
Verbandsvorsteher     1. Stellv. Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachungen
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28. Sitzung der Stadtvertretung Neubrandenburg

Am 10. Mai 2012 fand die 28. Sitzung der Stadtvertretung Neubrandenburg statt.  
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. Gegenstand
406/28/12  Änderung des Beschlusses 5/01/09
  Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des 
  Finanzausschusses der Stadtvertretung Neubrandenburg
407/28/12  Änderung des Beschlusses Nr. 22/02/09
  Besetzung des Aufsichtsrates der Neubrandenburger 
  Stadtwerke GmbH (neu.sw)
408/28/12  Änderung des Beschlusses Nr. 21/02/09
  Besetzung des Aufsichtsrates der Neubrandenburger 
  Wohnungsgesellschaft mbH (neuwoges)
409/28/12  1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90.1 
  „Badehaus“ (Planteil 2) 
  hier: Beschluss über die Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss)
410/28/12  1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 90.1 
  „Badehaus“ (Planteil 2) hier: Satzungsbeschluss
411/28/12  Einfacher Bebauungsplan Nr. 111 „Quartier Stralsunder Straße“
  hier: Aufstellungsbeschluss
412/28/12  Satzung der Stadt Neubrandenburg über die Veränderungs-  
  sperre Nr. 18 für den Geltungsbereich des einfachen Bebau-  
  ungsplanes Nr. 111 „Quartier Stralsunder Straße“
413/28/12  1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Hinterste Mühle“
  Sondergebiet Tourismus und Freizeit
  hier: Aufstellungsbeschluss
414/28/12  6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neubranden- 
  burg, Teilfläche „Südlicher Teilabschnitt der geplanten Ortsum-  
  gehung B 104/B 96 zwischen Neustrelitzer Straße und 
  Bergstraße“
  hier: Beschluss über die Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss)
415/28/12  6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neubranden- 
  burg, Teilfläche „Südlicher Teilabschnitt der geplanten Ortsum-  
  gehung B 104/B 96 zwischen Neustrelitzer Straße und 
  Bergstraße“ hier: Feststellungsbeschluss

416/28/12  Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers der 
  Freiwilligen Feuerwehr Neubrandenburg und Ernennung zum   
  Ehrenbeamten
417/28/12  Zustimmung zur Wahl des Ortswehrführers der Ortsfeuerwehr   
  Innenstadt und Ernennung zum Ehrenbeamten
418/28/12  Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden Ortswehrführers   
  der Ortsfeuerwehr Oststadt und Ernennung zum Ehrenbeamten
419/28/12  Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden Gemeindewehrfüh-
  rers der Freiwilligen Feuerwehr Neubrandenburg und 
  Ernennung zum Ehrenbeamten
420/28/12  Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden Ortswehrführers der  
  Ortsfeuerwehr Innenstadt und Ernennung zum Ehrenbeamten
421/28/12  Aufbau eines zentralen Asylbewerberheimes des Kreises 
  Mecklenburgische Seenplatte am Standort Neubrandenburg

Nichtöffentlicher Teil
Beschluss Nr. Gegenstand
422/28/12  Sanierungsmaßnahme „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“ 
  Neubrandenburg
  Verkauf der städtischen Liegenschaft Am Pferdemarkt 2, 
  Flur 11, Flurstück 310/3 Gemarkung Neubrandenburg sowie 
  Einsatz von Städtebauförderungsmitteln (StBauFM)
423/28/12  Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wolgaster Straße“   
  Neubrandenburg
  Verkauf von Teilflächen der städtischen Grundstücke 219/2, 
  221/3, 221/4, 237/28 und 237/38 der Flur 12 in der Gemarkung 
  Neubrandenburg
424/28/12  Haus der Kultur und Bildung hier: Bürgschaft
425/28/12  Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung, Wohngebiet 
  „Datzeberg“ Einzelmaßnahme: „Gestaltung Bewegungsfeld 
  Turnhalle Rasgrader Straße“
  Einsatz von Städtebauförderungsmitteln

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Die Beschlüsse des öffentlichen Teils können im Büro der Stadtvertretung  
(Rathaus, Raum 347) eingesehen werden. Darüber hinaus werden sie im Internet unter  
www.neubrandenburg.de veröffentlicht.

Der von der Stadtvertretung der Stadt Neubrandenburg am 22.03.2012 aufgrund des  
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) gefasste Einleitungsbeschluss über die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 39„ Wohn- und Geschäftshaus am Neu-
en Tor”, begrenzt durch

 im Norden:  nördliche Grenze des Flurstücks 615/2, Teilflächen aus 610/11  
und nördliche Gebäudekante von Turmstraße 26 und 28,

 im Osten:    Linie im Abstand von 6 m zur Stadtmauer, 
 im Süden:   südliche Grenze von Flurstück 615/2 und  
 im Westen: westlich Grenze von Flurstück 615/2 mit Teilflächen aus 610/1,

bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil, wird im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB veröffentlicht.

Nebenstehend werden die Planungsziele bekanntgegeben:

 -  Neubau eines Wohn- und Geschäftshauskomplexes mit überdachter Pas-
sage und Wohnungen im Dachgeschoss, Einzelhandels- und Gastronomie-
flächen im EG und 1. OG, sowie untergeordnet Büroflächen

 -  Bebauung mit unterschiedlich hohen Baukörpern, die sich um einen  
glasgedeckten Innenhof gruppieren und das Bestandgebäude  
Turmstraße 28 einbeziehen

 -  erforderliche Stellplätze sind in einer Tiefgarage geplant und sollen von 
der Neutorstraße erschlossen werden

 - Umbau Gebäude Turmstraße 28 bei Einbeziehung in Gesamtvorhaben

Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch ist eine Umweltprüfung nicht durchzuführen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der zu erarbeitende Entwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes nach Bestätigung durch die Stadtvertretung für die Dauer eines 
Monats öffentlich ausgelegt wird. Der Zeitraum wird rechtzeitig im Stadtanzeiger be-
kanntgegeben.

Jedermann kann den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und 
dessen Begründung in der Zeit vom 27.06.2012 bis zum  27.07.2012 während der 
Dienststunden in der Stadtverwaltung Neubrandenburg, Friedrich-Engels-Ring 53, im 
Fachbereich Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung, Abteilung Stadtplanung, im 
Flur der 3. Etage (Anbau) einsehen.

Die Dienststunden sind zurzeit:

Montag, Mittwoch, Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr.

Während dieser Auslegung können von jedermann Stellungnahmen zum Vorentwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift bei der o. g. Dienststelle vorgebracht werden. Bei Bedarf erfolgt eine 
Erörterung.

Neubrandenburg, 20.06.2012  Dr. Paul Krüger, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Auslegung des Vorentwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 39 „Wohn- und 
Geschäftshaus am Neuen Tor“ im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung

Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern II. Ordnung

Im Zeitraum   15. Juli 2012 bis Ende November 2012   lässt der Wasser- und Boden-
verband „Obere Havel/Obere Tollense“   durch die beauftragten Firmen die Unterhal-
tungsarbeiten  (Krautung und Grundräumung) an den Gewässern II. Ordnung durch-
führen. Der Unterhaltungsablauf wird sich im Wesentlichen nach den Baufreiheiten 
auf den landwirtschaftlichen Flächen im Territorium richten. Auf der Grundlage des § 
41 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) weise ich hier noch  einmal auf die Pflicht zur 
Duldung der Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen hin. Den  ausführenden 
Firmen ist freier Zugang zu den Gräben zu gewährleisten. Zäune,  Begrenzungen und 
andere Hindernisse sind nach rechtzeitiger Ankündigung der beabsichtigten Arbeiten 
für diesen Zeitraum  aus  dem Unterhaltungsbereich  zu entfernen.

A. Kloth
Geschäftsführerin

49. Sitzung des Hauptausschusses 
der Stadtvertretung Neubrandenburg

Am 24.05.2012 fand die 49. Sitzung des Hauptausschusses der Stadtvertretung  
Neubrandenburg statt. Folgender Beschluss wurde gefasst:

Öffentlicher Teil
Beschluss Nr. Gegenstand
HA 74/49/12  Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung des Oberbür-

germeisters vom 25.04.12 zur Aufnahme eines Kredites für die 
Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Der Beschluss des öffentlichen Teils kann im Büro der Stadtvertretung (Rathaus, 
Raum 347) eingesehen werden.


